
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/11/21 90/13/0098
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1991

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

KStG 1966 §1 Abs1 Z6;

KStG 1966 §2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 90/13/0099

Rechtssatz

AusfzF der Möglichkeit der Zusammenfassung mehrerer Einrichtungen zu einem einheitlichen Betrieb (hier insb zur

Zusammenfassung des Hallenbadbetriebes und des Lichtstrombetriebes und Kraftstrombetriebes einer Gemeinde;

Hinweis E 21.5.1990, 88/15/0038).
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